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Vorwort 
 
Der vorliegende Jahresbericht soll einen Überblick über die  
aktuellen Zahlen und Arbeitsbereiche unserer Einrichtung 
im Berichtsjahr 2009 aufzeigen. 
 
Wir konnten auch in diesem Jahr eine Beratung und  
Betreuung auf einem hohen Qualitätsstandard gewährleisten. 
 
Die Grundlage hierfür schufen Mitglieder und Förderer des  
Vereins durch ihre Unterstützung für die Einrichtung und die  
Finanzierung unserer pädagogischen und sozialen Arbeit. 
 
Hierfür möchten wir uns bei allen an dieser Stelle bedanken. 
  
Gleichzeitig gilt unser Dank auch unseren Einsatzstellen, die 
eine Ableistung gemeinnütziger Arbeit ermöglichen und den  
Dienststellen, die in der Zusammenarbeit zum Erfolg der Arbeit  
beitragen.  
 
 
  
Konstanz, im April 2010 
 
  
   
 Die Mitarbeiter der Hussenstraße 53: 
  
 Sabine Dietz  (Dipl.Soz.päd.) 
        Andrea Knaus  (Dipl.Soz.päd.) 
 Hans-Peter Koy (Dipl.Soz.arb.) 
 Peter Steigmiller (Dipl.Soz.arb.) 
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Das war 2009:  
 
Wohnheim 
 
Das Wohnheim war im Berichtsjahr mit durchschnittlich 9,64 Be-
wohnern trotz eines kurzzeitigen Rückganges Mitte des Jahres 
wieder gut belegt. Bei 3519 Belegtagen wurde eine Auslastung von 
ca. 70 % erreicht. 
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Verlauf der Wohnheimbelegung 2009

Von den insgesamt 31 Bewohnern wurden 21 im Berichtsjahr neu  
aufgenommen. Bei 17 Bewohnern erfolgte die Aufnahme direkt im 
Anschluss an die Haftentlassung. 61 % der Bewohner waren zuvor 
in der Vollzugsanstalt Konstanz inhaftiert. Auffallend war in diesem 
Jahr, dass 23 % der Bewohner keine Hafterfahrung hatten. 

Vollzugsanstalt vor der Wohnheimaufnahme

Konstanz/Singen
61%Andere 

Bundesländer
6%

Baden-Württemberg
10%

Nicht inhaftiert
23%
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Die Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt hat sich im Vergleich zu 
den Vorjahren wieder verschlechtert, was die wirtschaftliche und 
persönliche Situation der meisten Bewohner prägte.  
 
Auch für die 17 Bewohner mit beruflicher Qualifikation und persönli-
cher Belastbarkeit war es kaum möglich, auf dem regulären Ar-
beitsmarkt dauerhaft eine Vollzeitbeschäftigung zu finden.  
 
11 Bewohner haben zumindest zeitweise in einer Teilzeit-
beschäftigung (meist auf 400 €-Basis) oder einer Be-
schäftigungsmaßnahme des zweiten Arbeitsmarktes (Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwandsentschädigung / „1,50 €-Job“) gear-
beitet. Langfristige berufliche Perspektiven konnten so nicht entwi-
ckelt werden. 

Arbeitsaufnahme während Wohnheimaufenthalt (in %)
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Durch Qualifizierungsmaßnahmen konnte nur ein geringer Teil der 
Bewohner fehlende oder veraltete berufliche Qualifikationen aufar-
beiten.  
 
Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit blieb es, Fähigkeiten und 
Kompetenzen der Klienten in Bezug auf Arbeitsuche und Bewer-
bung zu entwickeln und zu erweitern.  
 
Aufgrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt zielen unsere Bemü-
hungen während des Wohnheimaufenthaltes inzwischen schwer-
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punktmäßig darauf, den  Übergang von der Wohneinrichtung in ein 
normales Wohnverhältnis zu erreichen.  
 
Von den 20 Bewohnern, die im Jahr 2009 auszogen, fanden 11 ei-
ne vernünftige Wohnmöglichkeit. 2 Bewohner nutzten ihren Aufent-
halt zur Vorbereitung einer stationären Therapie und gingen im di-
rekten Anschluss in entsprechende Einrichtungen.  
 
Bei einigen Bewohnern war die Situation nach dem Auszug nicht 
bekannt, da der Auszug ohne Information über die neue Unterkunft 
erfolgte. Nur ein Bewohner wurde während seines Wohn-
heimaufenthaltes erneut inhaftiert.  
 
Die meisten Bewohner nutzten das Wohnheim als mittel- bis lang-
fristige Überbrückung von der Haft in eine vernünftige Wohnmög-
lichkeit.  

 
Intensivhilfen nach §67 SGB XII 
 
Im Rahmen der Hilfen nach §§67 ff. SGB XII werden wir als Einrich-
tung der freien Straffälligenhilfe vom  Landkreis Konstanz für die 
ambulante Betreuung von Strafentlassenen gefördert. Die Hilfen 
sind für den Personenkreis ein wichtiges Angebot, da es im Land-
kreis Konstanz keine andere Einrichtung für Straffällige gibt.  
 

Dauer des Wohnheimaufenthaltes
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Im Jahr 2009 wurden für insgesamt 32 Personen Hilfen zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten geleistet. Dabei han-
delte  es sich hauptsächlich um Bewohner der Wohneinrichtung 
Hussenstr. 53 und teilweise anschließender Nachbetreuung. Davon 
waren  
 

11 Personen   bis 30 Jahre  = 34,4 % 
12 Personen  31 – 50 Jahre  = 37,5 %  
  9 Personen  über 50 Jahre  = 28,1 % 

 
Bei 27  Personen bewerteten wir den Verlauf der Maßnahme als er-
folgreich (ca. 84,4 %). Bei 6 Betreuten (18,75 %) wurden zudem 
auch Angehörige mit in die Hilfe einbezogen.  
 
Im Wesentlichen wurden die Hilfen als Beratung und persönliche 
Betreuung, Hilfen bei der Arbeits- und Wohnungssuche, sowie im 
Bereich der Freizeitgestaltung geleistet. Während der Maßnahme 
bestanden in der Regel tägliche Kontakte mit den betreuten Perso-
nen. Im Jahresdurchschnitt 2009 wurden laufend 10,91 Personen 
betreut für die der Bezirksverein 75% einer Sozialarbeiterstelle ein-
setzte.   
 
Beratungsstelle und Tagestreff 
 
Im ambulanten Bereich wurden insgesamt 49 Klienten betreut.  
 
Es handelt sich dabei im Wesentlichen um:   
  
- Beratungs- und Hilfesuchende  

 
- ehemalige Wohnheimbewohner im Rahmen der  

Nachbetreuung 
 

-      Bezugspersonen von Klienten und Inhaftierten. 
 
Die regelmäßigen Freizeitveranstaltungen mit Bewohnern und am-
bulanten Klienten und die Angebote des Tagestreffs wurden durch-
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gehend gut angenommen und waren ein wichtiges Bindeglied für 
die Arbeit zwischen Klienten und Sozialarbeitern. 
 
Im Rahmen der Nachbetreuung trug der ambulante Bereich zur 
Stabilisierung der Klienten bei. Auch 14 ehemalige Bewohner ha-
ben dieses Angebot genutzt. So wurden Fortschritte während des 
Wohnheimaufenthaltes auch nach dem Auszug weiter gefestigt. Für 
einen Teil der Klienten waren die Kontakte zu den  Sozialarbeitern 
die einzigen tragfähigen sozialen Beziehungen.  
 
In diesem Jahr nahm die Zahl der  besonders jungen (bis 20 Jahre)  
und der älteren Klienten (über 60 Jahre) im Wohnheim und im am-
bulanten Bereich zu. Insgesamt waren ca. 2/3 der Klienten unter 40 
Jahren.  

Alterszusammensetzung

bis 20 Jahre
9%

20-30 Jahre
36%

30-40- Jahre
20%

40-50 Jahre
16%

50-60 Jahre
12%

über 60 Jahre
7%

Der Anteil der betreuten Frauen in der Beratungsstelle lag bei 6 %.   
 
Beratung in Haft 
 
Im Jahr 2009 wurden von uns insgesamt 57 Klienten in Haft bera-
ten und betreut. Inhaftierte der Vollzugsanstalt Konstanz mit der 
Außenstelle Singen wurden von uns persönlich besucht . Zu  
18 Inhaftierten in anderen Vollzugsanstalten bestanden schriftliche 
Kontakte.  
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Hiervon wurden 23 Inhaftierte unter anderem auch im Rahmen des 
Projektes Chance besucht. Eine Betreuung nach der Haft als Fall-
manager erfolgte in 3 Fällen bei Klienten, die  nach ihrer Inhaftie-
rung im Landkreis Konstanz wohnhaft waren. Die meisten Klienten-
kontakte fanden hierbei in unserer Beratungsstelle in Konstanz 
bzw. in der Außensprechstunde in Singen statt. Im Rahmen dieser 
Betreuungen gab es auch Kontakte zu Arbeitgebern und Familien-
angehörigen.  
 
In diesem Jahr haben 2 Inhaftierte die Möglichkeit eines Hafturlau-
bes in unserem Wohnheim zur Vorbereitung ihrer Entlassung ge-
nutzt.  
 
Anti-Gewalt-Training (AGT) 
 
Für Mitte 2010 ist die Ergänzung des Angebotes um Anti-Gewalt-
Trainings-Kurse (AGT) vorgesehen. Zwei MitarbeiterInnen befinden 
sich hierzu seit 2008 in einer dreijährigen berufsbegleitenden Aus-
bildung zum Fachberater/in für Konflikthilfe des Kompass-Institutes 
Tübingen und wurden im Rahmen der Ausbildung bereits als Anti-
Gewalttrainer zertifiziert.  
 

Ende 2009 wurde die Konzeption  für das AGT entwickelt und aus-
gearbeitet , sodass das Angebot den Gerichten, der Staatsan-
waltschaft, dem Anwaltsverein und anderen interessierten Stellen 
Anfang 2010 vorgestellt werden konnte.  
 
Vermittlung gemeinnütziger Arbeit 
 
Die Vermittlung gemeinnützige Arbeit erfolgte  im Auftrag des 
Netzwerks Straffälligenhilfe und auf der Grundlage festgelegter  
Standards durch das Netzwerk Straffälligenhilfe. 
Wir übernahmen 2009 weiterhin sämtliche Vermittlungsaufgaben in 
den Amtsgerichtsbezirken Konstanz, Überlingen, Singen, Radolfzell 
und Stockach. 
 
Unsere Bezirke waren, sowohl was die Zuweisungspraxis betrifft, 
als auch von den Möglichkeiten der Einsatzstellen und des zuge-
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wiesenen Klientel  sehr unterschiedlich und stellten verschiedene 
Anforderungen. Schwierig erwies sich in allen Bezirken die Vermitt-
lung von Berufstätigen, bei denen eine Ableistung nur am Wochen-
ende möglich ist, da hierfür kaum Einsatzstellen zur Verfügung ste-
hen. 
 
Es gelang uns  auch in diesem Jahr wieder, neue Einsatzstellen zu 
gewinnen, sodass uns mittlerweile ein Pool von ca.  160 Einsatz-
stellen zur Verfügung steht. An 4 Tagen sind wir durch Außen-
sprechstunden in Überlingen und  Singen präsent. Hierfür stehen 
uns Büroräume im Amtsgericht Singen und in der Stadtverwaltung 
Überlingen zur Verfügung. 
 

Im Jahr 2009 wurden insgesamt 694 Vermittlungsaufträge bearbei-
tet. Hiervon wurden 161 Vorgänge aus dem Vorjahr übernommen. 
In 533 Fällen wurden wir neu beauftragt. Aufgrund unserer langjäh-
rigen Vermittlungstätigkeit hat sich die Zahl der Vermittlungsaufträ-
ge offensichtlich stabilisiert, sodass es nur zu einer geringfügigen 
Steigerung zum Vorjahr kam. 

Anzahl der Neuaufträge

269 290 333

533514

2005 2006 2007 2008 2009
 

Verteilung der Neuaufträge 2009 nach Vermittlungsstellen: 
 

Konstanz (für AG-Bezirk Konstanz)     142 Aufträge   
 

Singen (für AG-Bezirke Singen, Radolfzell, Stockach) 294 Aufträge 
 

Überlingen (für AG-Bezirk Überlingen)     97 Aufträge 
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Beim überwiegenden Teil der neu erteilten Vermittlungsaufträge 
handelte es sich um Umwandlungen von Geldstrafen. Ein  Anstieg 
von 12 % ist bei den Bewährungsauflagen mit Bewährungshelfern 
zu verzeichnen.  
Im Jahr 2009 wurden  insgesamt 508 Vorgänge abgeschlossen, 
davon wurden 65 % vollständig erledigt, 12 % teilweise und 23 % 
sind gescheitert. 

Insgesamt wurden im Rahmen unserer Vermittlung wieder 32.595 
Stunden gemeinnützige Arbeit abgeleistet (2006: 18.918, 2007: 
19.296 2008: 31.518). 
 

Auf Vorgänge im Rahmen der Umwandlung von Geldstrafen entfie-
len 22.730 Stunden. Hierdurch wurden insgesamt 5.356 Hafttage 
vermieden. Durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit wurden je-
doch nicht nur Inhaftierungen mit deren oft gravierenden Folgen für 
die Verurteilten vermieden, sondern auch erhebliche Haftkosten er-
spart.  
 
Insgesamt konnte bei 210 Personen die Vollstreckung einer Ersatz-
freiheitsstrafe vollständig oder zumindest teilweise abge-wendet 
werden.   
 
 
 
 

Vermittlungsgrundlage
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Angebote 
 
Die Straffälligenhilfe Konstanz unterstützt, betreut und berät Straf-
fällige während und nach der Haft. Hauptziel unserer Arbeit ist es, 
gemeinsam mit den Straffälligen Voraussetzungen für geordnete 
Lebensverhältnisse zu erarbeiten und ihnen die soziale und berufli-
che Integration zu erleichtern. 
   
Durch unsere Arbeit soll erreicht werden, dass Straffällige Abstand 
von delinquenten Verhaltensweisen nehmen und zukünftig straffrei 
leben. Es geht also nicht darum, ehemaligen Straftäter besondere 
Vergünstigungen zukommen zu lassen, sondern Grundlagen zu 
bieten, wieder ein normales und sozial angepasstes Leben zu füh-
ren. 
   
Hierzu gehört für uns auch die Bereitschaft, Schäden wieder gut zu 
machen und bestehenden Verpflichtungen (z.B. Unterhalts-
leistungen) nachzukommen.  
  
Die Gefahr einer erneuten Straffälligkeit unmittelbar nach der Haft-
entlassung soll verringert werden. 
  
Das Mitarbeiterteam verfolgt die Absicht, durch Motivationsarbeit 
und soziale Kontrolle die Haltung des Straffälligen zu beeinflussen 
und durch unbürokratische, schnelle und direkte Hilfestellungen  
eine langfristig wirksame Stabilisierung der Lebensverhältnisse 
herbeizuführen. Der Straffällige selbst erhält durch diese Unterstüt-
zung die Möglichkeit, sich mit seiner Straffälligkeit auseinander zu 
setzen und an den Ursachen konstruktiv zu arbeiten.  
 
So wirkt unsere Arbeit auch als Beitrag zur Vermeidung neuer 
Straftaten und damit zur Vermeidung weiterer Opfer. Täterarbeit ist 
in diesem Sinne auch Opferschutz. 
 
Die Hilfsangebote der Straffälligenhilfe Konstanz orientieren sich an 
den tatsächlichen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Klienten.  
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Im Laufe der Jahre ergaben sich Entwicklungen, Veränderungen 
und Erweiterungen des Hilfs- und Betreuungsangebotes. Heute 
werden folgende Bereiche angeboten:  
 
- Beratung  
- Tagestreff  
- Betreuung von Inhaftierten  
- Wohnheim 
- Intensivhilfen nach § 67 SGB XII und Nachsorge Projekt Chance  
- Vermittlung gemeinnütziger Arbeit 
- Aufbau und Vorbereitung eines Anti-Gewalt-Trainings  
 
Die Arbeit der Einrichtung wird von vier SozialarbeiterInnen ( 3,6 
Personalstellen ) geleistet. Sie sind in der Einrichtung Hussenstr. 53 
Montag - Freitag von 09.00 - 19.00 Uhr zu erreichen. Außerhalb 
dieser Zeiten sind in Notfällen Frau Ludwig und Herr Merbitz, die im 
Haus wohnen, ansprechbar.  
 
Wohnheim 
  
Insgesamt stehen 14 Wohnheimplätze in möblierten Einzel- und 
Zweibettzimmern zur Verfügung. Ein virtuelle Besichtigung des 
Wohnheims sowie eine  ausführliche Informationen über die Ein-
richtung und unsere Arbeit ist auf unserer Internet-Seite 
www.straffaelligenhilfe-konstanz.de möglich. Die Wohnkosten 
betragen 150 Euro monatlich und beinhalten alle Nebenkosten. 
 
Aufgenommen werden Männer  
  
- die zum Strafende entlassen werden 
 
- die vorzeitig entlassen werden (der  festen Wohnsitz ist     
  oft eine wesentliche Grundlage für eine Entscheidung über 
  eine Strafaussetzung zur Bewährung) 
 
- bei denen eine U-Haft vermieden oder beendet werden kann  
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- die unter Bewährung stehen 
 
- bei denen der Wohnungsverlust erst mit zeitlichem Abstand zur         
  Haft auftritt.  
  
Eine Aufnahme ins Wohnheim ist nur auf freiwilliger Basis möglich 
und erfordert, dass der Bewerber die Regeln des Hauses akzeptiert 
und motiviert ist, sich die Voraussetzungen für ein straffreies Leben 
zu schaffen. 
Die Entscheidung über eine Aufnahme wird nach einem ausführli-
chen Gespräch mit dem Bewerber durch die Sozial-arbeiterInnen 
des Hauses getroffen.  
 
Der Bewohner geht u.a. folgende Verpflichtungen ein: 
  
- Bereitschaft zur engen Zusammenarbeit mit den Sozialarbeitern 
- keine erneuten Straftaten 
- Einhalten eines geregelten und geordneten Tagesablaufes  
- zuverlässige Erledigung aller Behördengänge  
- Beschaffung aller notwendigen Dokumente 
- Aktive Arbeits- und Wohnungssuche 
- Bereitschaft zum Aufarbeiten bestehender Probleme   
  (z.B. Schuldenregulierung, Suchtproblematik, usw.) 
 
Eine Aufnahme erfolgt zunächst für eine Wohndauer von 6 Mona-
ten. Für Bewohner, die aufgrund der Wohnungsmarktlage und ei-
gener Bemühungen keine Unterkunft finden, besteht die Möglichkeit 
einer Verlängerung.  
 
Diese Möglichkeit gibt es auch, wenn aufgrund der persönlichen Si-
tuation andere Prioritäten als die Wohnungssuche bestehen. So 
wird einzelnen Bewohnern die Möglichkeit gegeben, längerfristige 
Perspektiven zu entwickeln.  
 
 
 
 



 15 
 

Beratungsstelle und Tagestreff 
    
Das ambulante Betreuungsangebot umfasst: 
  
- Allgemeine Beratung 
   
- materielle Existenzsicherung  
  (z.B. durch kleinere Darlehen)  
  
- Sicherung des Lebensunterhaltes  
  (Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen)  
  
- Beratung und Unterstützung bei persönlichen  
  und psychosozialen Problemlagen  
  
- Hilfestellungen beim Umgang mit Geld 
  
- Unterstützung bei der Arbeits-  und Wohnungssuche  
  
- Nachbetreuung 
 
- Krisenintervention  
 
- Schuldenregulierungen  
  
- Tagestreff 
  
Ambulante Klienten haben ebenso wie Bewohner die Möglichkeit, 
die folgenden Angebote der Einrichtung zu nutzen: 
   
 �x  Aufenthaltsraum mit Küche und Freizeitmöglichkeiten  
 
 �x Waschmaschine  
 

�x  Freizeitkeller (Tischtennis, Computer) 
 
�x  Sport- und Kraftraum  
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�x  Freizeitangebote (z. B. Ausflüge, Bowling, Kino, Minigolf, 

Boule , gemeinsame Essen) 
 
�x  Benutzung von Telefon und PC zur Arbeits- und Woh-

nungssuche    
   
Diese niedrigschwelligen Angebote stellen für unsere Klienten eine 
wesentliche Voraussetzung für weitergehende pädagogische Hilfen 
dar. Außerdem werden durch die Freizeitangebote auch Klienten 
erreicht, die ansonsten an einer Betreuung nicht interessiert wären. 
Die Freizeitgestaltung ist ein stabilisierender Faktor zur Verringe-
rung der Rückfallgefahr. 
 
Auch im ambulanten Bereich erreichen wir durch konstante päda-
gogische Angebote eine Verringerung der Rückfallgefahren. Dies 
gilt besonders für den Personenkreis, der nicht von der Betreuung 
durch Bewährungshelfer erfasst wird. 
 
Beratung in Haft 
 
Dabei geht es vor allem um eine Entlassvorbereitung:   
 

�x Beschaffung fehlender Unterlagen und persönlicher  
   Dokumente 
 

 �x Arbeitsuche  
 
 �x Wohnungssuche  
 
 �x Erfassung von vorhandenen Schulden  
 
 �x Kontaktaufnahme zu anderen Beratungsstellen  
 
 �x Aufnahme in unsere Einrichtung 
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Projekt Chance 
 
Im Rahmen des Projekts Chance werden landesweit unter 40-
jährige Inhaftierte während und nach der Haft betreut. Für den 
Landkreis Konstanz sind wir als Koordinatoren und Fallmanager be-
teiligt.  
 
Der Erstkontakt in der JVA Konstanz findet durch uns als Koordina-
toren statt. In diesem Gespräch wird geklärt, ob ein Bedarf besteht 
und ob der Klient eine Betreuung wünscht. Je nach Ergebnis und 
Entlassungsadresse begleiten wir ihn anschließend als Fallmana-
ger oder vermitteln ihn an andere Fallmanager in Baden-
Württemberg.  
 
Vermittlung gemeinnütziger Arbeit 
 
Die Ableistung gemeinnütziger Arbeit dient der Abwendung von 
Freiheitsentzug und den damit verbundenen  Auswirkungen.   
 
Neben der Vermittlungs- und Kontrollfunktion steht im Blickfeld un-
serer Arbeit auch die konkrete Lebenssituation der Betroffenen. Im 
Rahmen einer ganzheitlichen Beratungsarbeit tragen wir, durch 
konkrete Hilfestellungen zu einer Verbesserung der Lebenssituation 
bei.  
 
Wir sind zuständig für die Vermittlung von gemeinnütziger Arbeit im 
Rahmen einer 
 
- Geldstrafenvollstreckung: 
 

Ist bei Nichtbezahlung einer Geldstrafe die Ersatzfreiheits-
strafe angeordnet, kann der Geldstrafenschuldner deren Ab-
wendung durch die Ableistung gemeinnütziger Arbeit beantra-
gen. Hierbei ersetzen in Baden-Württemberg 4 Stunden Arbeit 
einen Tag Haft. 
 

- Arbeitsauflage nach § 153 a StPO: 
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Eine solche Arbeitsauflage dient zur Einstellung eines Verfah-
rens.  

 
- Arbeitsauflage aus einem Bewährungsbeschluss 
 
Örtliche Zuständigkeit 
 
Die Straffälligenhilfe Konstanz ist zuständig für Personen mit 
Wohnsitz in den Amtsgerichtsbezirken Konstanz, Überlingen, Ra-
dolfzell, Stockach und Singen.   
 
Neben den täglichen Sprechzeiten in Konstanz bieten wir regelmä-
ßig Außensprechstunden in Überlingen und Singen an. Die Amts-
gerichtsbezirke Radolfzell, Stockach werden über die Sprechzeiten 
in Singen abgedeckt.  
 
Ablauf 
 
Nach Auftragserteilung durch Gericht, Staatsanwaltschaft oder  
NEUSTART gGmbH erfolgt eine schriftliche Einladung zum Erstge-
spräch, bei dem die aktuelle Situation des Klienten geklärt wird. 
 
Die Beratung, Vermittlung und Betreuung erfolgt dann in vier Berei-
chen: 
 
1. Tilgungsberatung 
 
Bei Geldstrafenschuldnern wird zunächst geklärt, inwieweit deren 
finanzielle Situation es ihnen ermöglicht, die Geldstrafe ganz oder 
zusätzlich zur Ableistung gemeinnütziger Arbeit in monatlichen Ra-
ten abzubezahlen. Sofern diese Möglichkeit besteht, wird in der 
Regel mit dem Klienten ein Ratenzahlungsantrag gestellt. Aufgrund 
der wirtschaftlichen Lage kommt jedoch eine Ratenzahlung bei dem 
überwiegenden Teil der Vermittlungsaufträge nicht in Frage.  
 
 
2. Vermittlung in Einsatzstellen 
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Bei der Auswahl einer Einsatzstelle werden soweit als möglich 
Wünsche, Fähigkeiten und Interessen, zeitliche Möglichkeiten,  
Nähe zum Wohnort, aber auch Einschränkungen, die in der Person  
oder der begangenen Straftat begründet sind, berücksichtigt.  
Hiermit soll eine größtmögliche Motivation zur Ableistung der Ar-
beitsstunden gefördert werden.  
 
Mit der in Frage kommenden Einsatzstelle werden daraufhin Vor-
stellungstermin, Arbeitsbeginn, Verwendungsmöglichkeit und evtl. 
zu beachtende Besonderheiten abgesprochen. In der Regel erfolgt 
eine Vermittlung bereits beim Erstgespräch. 
 
Einsatzstellen 
 
Die Einsatzstellen, in denen gemeinnützige Arbeit geleistet werden 
kann, müssen als gemeinnützig anerkannt sein und die zu erbrin-
gende Arbeitsleistung muss dem Allgemeinwohl dienen.  
 
Außerdem muss eine Ansprechperson vor Ort sein, die die Ableis-
tung der Arbeitsstunden festhält und bestätigt.  
 
Einsatzmöglichkeiten bestehen bei: 
 
- Arbeitsprojekten 
- Senioren-/Pflegeheimen 
- Technische Betriebe  
- Tierschutz 
- Naturschutz 
- Hilfsdiensten 
- Wohnheimen 
- Krankenhäusern 
- soziale und öffentliche Einrichtungen 
 
Bei der Ableistung unentgeltlicher gemeinnütziger Arbeit entstehen 
für die Einsatzstellen keine Kosten.   
 
3. Begleitung und Überwachung 
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Nach der Vermittlung bleiben wir in regelmäßigen Kontakt mit der 
Einsatzstelle und informieren uns über den Verlauf der Arbeit. Bei 
Rückfragen und auftauchenden Problemen sind wir sowohl für den 
Klienten als auch für die Einsatzstelle ansprechbar. Bei Unregel-
mäßigkeiten (z.B. Nichterscheinen, Arbeitsabbruch, Krankheit u. ä.) 
nehmen wir Kontakt zum Klienten auf, um eine weitere Klärung 
herbeizuführen.  
 
Der Auftraggeber wird von uns über die Arbeitsaufnahme, eventuel-
le gravierende Störungen und über die Ableistung informiert. 
 
4. Vermittlung von sozialen Hilfen 
 
Bei Bedarf  werden weitere soziale Hilfen angeboten, wie unsere 
ambulanten Beratungsangebote, Schuldenberatung, Unterstützung 
bei Ämter- und Behördengängen und gelegentliche Aufnahme in 
unserem Wohnheim.  
 
Die Anbindung an einen Träger der freien Straffälligenhilfe ermög-
licht über die Zielsetzung der Erledigung von Arbeitsstunden hinaus 
somit weitere Hilfen. 
 
 
 


